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Reglement für die Schul- und Gemeindebibliothek  
(Bibliotheksreglement) 

vom  26.November 20161 

Die Gemeindeversammlung von Stans,   

gestützt auf Art. 76 der Kantonsverfassung, Art. 34 Abs. 2 des Gemein-
degesetzes (GemG) vom 28. April 19742 und in Ausführung von Art. 47 
des Gesetzes über die Volksschule (Volksschulgesetz, VSG) vom 17. 
April 20023,  

beschl iesst:  

I.  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Art. 1 Grundsatz, Gegenstand 

1 Die Politische Gemeinde Stans führt eine öffentliche Schul- und Ge-
meindebibliothek. 

2 Dieses Reglement regelt den Bibliotheksbetrieb. 

Art. 2 Zweck und Auftrag 

1 Die Schul- und Gemeindebibliothek dient der Schule und der Bevöl-
kerung als Zentrum für Information, Begegnung, Bildung, Kulturpflege, 
Freizeitgestaltung und Unterhaltung. 

2 Sie bietet Bücher und weitere Medien zur Benützung an. 

Art. 3 Nutzungsberechtigte 

1 Die Schul- und Gemeindebibliothek Stans steht während der Öff-
nungszeiten den Einwohnerinnen und Einwohnern von Stans und von 
den Vertragsgemeinden zur Verfügung.  

2 Unter Aufsicht einer Lehrperson können Klassen der Stanser Volks-
schule die Bibliothek während der Unterrichtszeiten zur Erweiterung der 
Lesekompetenz benutzen. Lehrpersonen können Medien nach Abspra-
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che mit den Bibliotheksverantwortlichen auch ausserhalb der offiziellen 
Öffnungszeiten ausleihen. 

3 Dritten steht die Nutzung während der offiziellen Öffnungszeiten zu, 
sofern sie die Gebühren gemäss Gebührenordnung bezahlen. 

Art. 4 Medienbestand 

Der Medienbestand ist vielseitig und ausgewogen, deckt die Interessen 
aller Altersschichten ab und bleibt durch regelmässige Erneuerungen 
aktuell.  

Art. 5 Bibliothekstechnik 

Systematik, Präsentation und Katalogisierung richten sich nach der 
aktuellen "Arbeitstechnik für Schul- und Gemeindebibliotheken" der 
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der allgemeinen öffentlichen Bib-
liotheken SAB. 

II.  ORGANISATION 

Art. 6 Gemeinderat 

Der Gemeinderat ist oberstes Aufsichtsorgan und für folgende Aufgaben 
zuständig: 
1. Abschluss von Verträgen mit anderen Gemeinden über die Mitbe-

nutzung der Schul- und Gemeindebibliothek; 
2. Festlegen der Öffnungszeiten, die beim Eingang der Bibliothek 

angeschlagen werden. 

Art. 7 Bibliotheksleitung 

1 Die Bibliotheksleitung ist zuständig für die operative Führung der 
Schul- und Gemeindebibliothek. 

2 Ihre Aufgaben und Befugnisse werden durch die Anstellungsinstanz 
in einer Funktionsbeschreibung geregelt. 

3 Mit den Bibliotheken in Stans wird eine koordinierende Zusammenar-
beit gewährleistet. 

Art. 8 Ausleihbedingungen 

Die Ausleihbedingungen werden von der Bibliotheksleitung im Sinne 
des Betriebs festgelegt und bei Bedarf angepasst. Darin enthalten sind 



Bibliotheksreglement   

 3 

auch Verhaltensregeln für den Aufenthalt in der Bibliothek. Insbesonde-
re werden darin geregelt: 
1. Ausleihfrist der Medien 
2. Limite der Medienmenge 
3. Verlängerung der Ausleihfrist 
4. Reservation von Medien 
5. Umgang mit Medien 

Art. 9 Ausschluss 

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Ausleihbedingungen kann durch die 
Bibliotheksleitung das Benutzungsrecht für eine bestimmte Zeit entzo-
gen werden. 

III.  FINANZIELLE BESTIMMUNGEN 

Art. 10 Beiträge der Vertragsgemeinden 

Die Kostenbeiträge werden vertraglich vereinbart. 

Art. 11 Gebühren 

1 Der Gemeinderat legt die Gebühren fest. 

IV.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 12 Rechtsschutz 

Das Einsprache- und Beschwerdeverfahren richtet sich nach dem Ge-
setz über die Verwaltungsrechtspflege (Verwaltungsrechtspflegegesetz, 
VRG) vom 8. Februar 19854 sowie Art. 212 Abs. 1 des GemG2.  

Art. 13 Aufhebung früherer Reglemente 

Sämtliche widersprechende Erlasse sind mit dem Inkrafttreten des vor-
liegenden Reglements aufgehoben, insbesondere das Reglement für 
die Schul- und Gemeindebibliothek Tellenmatt vom 29. Mai 1996 mit 
dessen Änderung vom 3. Mai 2005. 

Art. 14 Inkrafttreten 

Der Gemeinderat legt den Zeitpunkt des Inkrafttretens1 fest. 
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Stans, 23. November 2016 Im Namen der Aktivbürgerinnen und Ak-

tivbürger 
 
 Gemeindepräsident 

 Gregor Schwander 

 Gemeindeschreiberin 

 Esther Bachmann 

____________________ 

1 vom Regierungsrat genehmigt am 10. Januar 2017; RRB 7, Datum des Inkrafttretens 1. August 

2017 

2 NG 171.1 

3 NG 312.1 

4 NG 265.1 


